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 Veröffentlicht am 02.09.2015

Norm

ABGB §1016

ABGB §1017

1. ABGB § 1016 heute

2. ABGB § 1016 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 1017 heute

2. ABGB § 1017 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Von der Vollmachtsüberschreitung zu unterscheiden ist der Vollmachtsmissbrauch, der wegen der rechtlichen

Trennung der Vertretungsmacht vom Innenverhältnis dann eintritt, wenn der Machthaber zwar mit ausreichender

Vertretungsmacht handelt, die Vornahme des konkreten Rechtsgeschäfts jedoch im Innenverhältnis pflichtwidrig ist.
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